DER BÜRGERMEISTER DER GEMEINDE Nentershausen
ALS ÖRTLICHE ORDNUNGSBEHÖRDE

Burgstr. 2, 36214 Nentershausen
email: gemeinde@nentershausen.de
Fon: 06627 / 92020        Fax: 06627/920220      

Verbrennen von Stroh u. ä. gemäß § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen; hier:

Anzeige

der/des Verantwortlichen gegenüber der örtlichen Ordnungsbehörde und

Mitteilungen

an die zentrale Leitstelle in Bad Hersfeld und die Polizeistation in Rotenburg an der Fulda

	GRUNDDATEN (für Leitstelle und Polizei)

	Anzeigende/r:
	     

	Anschrift:
	     

	Abbrenntag (Wochentag):
	     
	Abbrenndatum:
	     

	Abbrennzeitraum:
	von Uhrzeit:
	     
	bis Uhrzeit:
	     

	Art des Brennmaterials
	     

	Lage des Grundstückes:
	     

	ZUSATZDATEN (für die Ordnungsbehörde gemäß obengenannter Verordnung)

	Name der 1. Aufsichtsperson:
	     
	wie Anzeigende/r:
	     

	Anschrift (falls nicht Anzeigende/r):
	     
	Alter (Jahre):
	     

	Name der 2. Aufsichtsperson:
	     

	Anschrift
	     
	Alter (Jahre):
	     

	Handy-(Telefon-)nummer:
	     

	Menge des Brennmaterials
	     

	Größe des Grundstücks in ar
	     

	2-Tagesfrist gewahrt:
	JA:
	     
	NEIN:
	     
	Datum der Anzeige:
	     


Mit dieser Anzeige wird die Verpflichtung eingegangen, die Vorschriften zu beachten, die das Merkblatt für das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen auf landwirtschaftlichen Flächen beinhaltet; der Besitz (ersatzweise der mit der Anzeige verbundene Erhalt) des Merkblattes wird hiermit bestätigt:

Unterschrift Anzeigende/r:

.

.........................................

Für die Entgegennahme der Anzeige:

Im Auftrag:

